
RECHTSANWENDUNG IN DER PRAXIS • BERATUNG • MEDIATION • GUTACHTERLICHE TÄTIGKEIT

5
2023

Jçrg M. Fegert, Liliane Kistler Fegert

Hilfen, Heilbehandlung als Schutz-
maßnahmen und/oder Sanktionen
bei schwerer Delinquenz von Kindern
in der Pubert�t

Mathias Schwabe

Sozialp�dagogische Entscheidungs-
kriterien f�r oder gegen eine Freiheits-
entziehende Maßnahme mit Blick auf
die konkrete Fallsituation

Rechtsprechung
Verfassungsrechtliche Pr�fung
eines Umgangsausschlusses
BVerfG, Beschluss vom 27.12.2022 – 1 BvR 1943/22

Keine Entziehung der Vertretungsmacht
im Erbscheinerteilungsverfahren
OLG N�rnberg, Beschluss vom 20.6.2022 – 7 WF 434/22

Fçrderung in einer Tageseinrichtung;
kind- und elternbezogene Ziele
OVG Saarlouis, Beschluss vom 22.3.2023 – 2 B 10/23

Z
K

JM
ai

20
23

.
S.

16
3

–
20

2
.

IS
SN

18
61

-6
63

1
.

18
.J

ah
rg

an
g

Reguvis Fachmedien GmbH
Postfach 10 05 34, 50445 Köln

Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – 70463



EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Über umfassende Neuregelungen im Kinder- und Jugendhilferecht wird

aktuell im Prozess „Gemeinsam zum Ziel – Wir gestalten die Inklusive Kinder-
und Jugendhilfe“ (https://gemeinsam-zum-ziel.org/) unter Leitung von Staats-
sekretärin Ekin Deligöz intensiv beraten. Dabei geht es allerdings im Schwer-
punkt „nur“ um die Ausgestaltung des inklusiven Leistungsrechts ab dem Jahr
2028.
Das so wichtige Thema (inklusiver) Kinderschutz spielt in diesem Prozess
bisher kaum eine Rolle. So wird aktuell auch die Bundesratsinitiative (BR-Drs.
325/22) zur gesetzlichen Verankerung von Fallanalysen im SGB VIII leider
nicht mit Nachdruck weiterverfolgt. Zudem stehen die Jugendämter, welche
aufgrund der Umsetzung des KJSG erheblichen Personalmehrbedarf haben,
aktuell vor ganz besonderen Herausforderungen bei der alltäglichen Wahr-
nehmung des staatlichen Wächteramts. Daher hat sich die Bundesarbeits-
gemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst mit einem „Brandbrief“ an die
Bundesregierung in Person des Bundeskanzlers und der Bundesfamilien-
ministerin gewandt und um die Einberufung eines „Kinderschutz-Gipfels“
gebeten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft betont in aller Deutlichkeit, dass
die Kernaufgabe Kinderschutz in Jugendämtern aktuell nicht mehr „gemäß
geltender Standards und rechtlicher Normen zu gewährleisten“ ist.
Diese Darstellung bezieht sich „nur“ auf die Gewährleistung bisheriger Stan-
dards. M.E. gibt es hierüber hinausgehend erhebliches Optimierungspotential
im Kinderschutz. Multiprofessionelle Teams auch unter Einbezug von Juristin-
nen und Psychologen sollten in jedem Jugendamt vorgehalten werden.
Die gegenwärtigen Entwicklungen bedürfen einer grundlegenden Diskussion.
Ein „Weiter so“ ist nicht vertretbar!

Ihr

Prof. Dr. Jan Kepert
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